
  
 
 

 

 

 

Positionspapier Alkohol 

 

1. Zusammenfassung / Abstract 

Alkohol hat als legales Rauschmittel sowie als Genussmittel einen Sonderstatus unter den psychoaktiven 

Substanzen. Zwar ist der Konsum seit längerer Zeit rückläufig, trotzdem konsumiert heute in der Schweiz 

etwa jede fünfte Person missbräuchlich Alkohol, davon sind ca. 250'000 Personen abhängig. Missbrauch 

und Abhängigkeit verursachen massives persönliches und soziales Leid sowie Schäden und Kosten für Öf-

fentlichkeit und Wirtschaft. Präventionsmassnahmen sind wirksam, insbesondere die Verhältnisprävention. 

Daher sollte in der Gesetzgebung der Jugend- und Gesundheitsschutz über die wirtschaftlichen Interessen 

gestellt werden und folgende gesetzgeberische Anpassungen erreicht werden: Preiserhöhung, Einschrän-

kung der Erhältlichkeit sowie die Einschränkung von Alkoholwerbung und -sponsoring. 

 

2. Ausgangslage 

2.1. Einführung 

Alkohol ist – zusammen mit Tabak – die meistkonsumierte psychoaktive Substanz und die einzige, deren 

gesellschaftlicher Konsum breit akzeptiert und oft sogar erwartet wird. Wichtige Beachtung verdient der wirt-

schaftliche Aspekt aufgrund der Herstellung von verschiedenen alkoholischen Getränken in der Schweiz, 

insbesondere des Weins. Diese wirtschaftlichen und die gesellschaftlichen Faktoren haben Auswirkungen 

auf die Gesetzgebung und den hohen Stellenwert von Alkohol in der Bevölkerung. Demgegenüber steht die 

Tatsache, dass Alkohol, nach Tabak, die psychoaktive Substanz mit der zweithöchsten Todesrate ist und die 

aufgrund von Missbrauch und Abhängigkeit das meiste persönliche und soziale Leid sowie unerwünschtes 

Verhalten wie Gewalt, Vandalismus und Littering verursacht. Diesem Aspekt und dessen negativen Auswir-

kungen müssen in der Gesetzgebung Rechnung getragen werden. 

 

2.2. Statistiken, Studien, Strukturen, Voraussetzungen 

Der Konsum von Alkohol in der Schweiz ist seit mehr als 20 Jahren rückläufig. 2016 wurden 7.9 Liter reinen 

Alkohols pro Person konsumiert.1 Jedoch ist der Konsum ungleich verteilt: 11% der Bevölkerung trinken 50% 

des Alkohols, 14% trinken gar keinen Alkohol.2 Etwa jede fünfte Person trinkt Alkohol missbräuchlich, d.h. 

regelmässig oder sporadisch zu viel, zu oft oder zur falschen Zeit. Geschätzte 250‘000 Personen in der 

Schweiz sind alkoholabhängig, ca. jede dritte Person in der Schweiz hat mindestens eine Person mit Alko-

holproblemen in ihrem Umfeld.3 Jeder 12. Todesfall in der Schweiz ist auf Alkoholkonsum zurückzuführen, 

das sind ca. 1‘600 Todesfälle pro Jahr.4 Der Alkoholmissbrauch verursacht jährlich Kosten von 4,2 Mia. 

Franken.5 

 
1 EZV. (2017). Alkohol in Zahlen. [online, Zugang 18.10.2018] 
2 Sucht Schweiz. (2016). Geschätzte Verteilung des konsumierten Alkohols ab 15 Jahren. [online, Zugang 18.10.2018] 
3 Bundesamt für Gesundheit BAG. (2016). Alkoholkonsum in der Schweiz. Zahlen und Fakten. [online, Zugang 18.10.2018] 
4 Sucht Schweiz. (2011). Geschätzte alkoholbedingte Todesfälle unter 15-74 Jährigen. [online, Zugang 18.10.2018] 
5 Polynomics. (2014). Alkoholbedingte Kosten in der Schweiz. [online, Zugang 18.10.2018] 

 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/abgaben/AAT/Alkohol%20in%20Zahlen/alkohol_in_zahlen_2017.pdf.download.pdf/alkohol_in_zahlen_d_2017.pdf
http://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/de/alkohol/kennzahlen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-zu-sucht/zahlen-fakten-zu-alkohol.html
http://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/de/alkohol/kennzahlen/folgen.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/alkohol/soziale-folgen/kosten/bericht-alkoholbed-kosten-ch.pdf.download.pdf/studie-alkoholbedingte-kosten.pdf
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Bei rund der Hälfte aller untersuchten Gewaltdelikte im öffentlichen Raum ist Alkohol im Spiel.6 Ebenso be-

richtet rund die Hälfte der von häuslicher Gewalt betroffenen Personen von einem problematischen Alkohol-

konsum des Partners.7 Schätzungsweise 100‘000 Kinder und Jugendliche wachsen mit mindestens einem 

alkoholabhängigen Elternteil auf.8 Diese Kinder haben ein sechs Mal höheres Risiko, an einer Abhängigkeit 

zu erkranken: Ca. 1/3 der Kinder entwickeln später selber eine substanzbezogene Abhängigkeit.9 Wie bei 

anderen psychoaktiven Substanzen gilt es auch beim Alkohol, den Erstkonsum hinauszuzögern, da regel-

mässiger Alkoholkonsum während des Hirnreifeprozesses besonders schädigend auf dieses einwirkt. Kon-

sumieren Jugendliche vor dem 14. Lebensjahr psychoaktive Substanzen, ist die Wahrscheinlichkeit für eine 

Abhängigkeitsentwicklung deutlich erhöht.10 Auch ältere Jugendliche sind aufgrund ihres Trinkverhaltens oft 

besonders gefährdet.  

Der Konsum von alkoholischen Getränken ist mit gesundheitlichen Risiken verknüpft. Für alkoholbedingte 

Krankheiten besteht in den allermeisten Fällen eine Dosis-Wirkungsrelation. Risiken unterscheiden sich je 

nach Person, Trinkumständen, Alter und Gesundheitszustand.11 Die Eidgenössische Kommission für Alko-

holfragen (EKAL) empfiehlt für einen risikoarmen Alkoholkonsum folgendes: maximal 2 Standardgläser pro 

Tag für Männer bzw. 1 Standardglas für Frauen. Zusätzlich sollen alkoholfreie Tage pro Woche eingehalten 

werden.12 Einen gesundheitsförderlichen Effekt von Alkohol – wie dies z.T. postuliert wird – gibt es jedoch 

nicht: Eine aktuelle Studie mit Daten von über 28 Mio. Personen wies schon bei einem Glas Wein pro Tag 

ein – wenn auch nur leicht – erhöhtes Risiko für gesundheitliche Risiken aus wie z.B. Krebs oder Diabetes.13 

 

2.3. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Strategien 

Der Bund ist gemäss Verfassung für die Gesetzgebung über Herstellung, Einfuhr, Reinigung und Verkauf 

gebrannter Wasser zuständig. Er trägt den schädlichen Wirkungen des Alkoholkonsums Rechnung und er-

hebt Verbrauchssteuern auf gebrannte Wasser und Bier. Wein wird hingegen nicht besteuert. Alkoholische 

Getränke werden im Lebensmittelgesetz geregelt. Beschränkungen zur Abgabe und Anpreisung von alkoho-

lischen Getränken, sowie die Anforderungen an alkoholische Getränke aus lebensmittelrechtlicher Sicht, die 

Kennzeichnungspflicht und Werbebeschränkungen werden in den dazugehörigen Verordnungen festgelegt. 

Die Herstellung und der Handel gebrannter Wasser werden im Bundesgesetz über gebrannte Wasser und 

der Alkoholverordnung (Alkoholgesetz) geregelt. Weiter sind Vorschriften zur fiskalischen Belastung von Spi-

rituosen und Bestimmungen zu Spirituosenwerbung enthalten. Die Besteuerung von Bier wird im Biersteuer-

gesetz und der dazugehörigen Verordnung geregelt. Die Beachtung der Bedürfnisse des Jugend- und Ge-

sundheitsschutzes ist als Grundsatz verankert. Daneben gibt es weitere rechtliche Bestimmungen auf Bun-

des- und Kantonsebene bezüglich Werbeverbote, Sicherheit im Strassenverkehr, Arbeitsplatzsicherheit, 

Strafbestimmungen und Weinwirtschaft.14 

Die Nationale Strategie Sucht umfasst Zielsetzungen und koordiniert Massnahmen für Risikoverhalten und 

Sucht im Rahmen der gesundheitspolitischen Agenda «Gesundheit2020». Zusammen mit der Nationalen 

Strategie Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCD) löst die Nationale Strategie Sucht die bisherigen 

Nationalen Programme Alkohol und Tabak sowie das Massnahmenpaket Drogen ab. Die Nationale Strategie 

Sucht baut auf bewährten Angeboten auf und fördert gleichzeitig innovative Ansätze bei der Behandlung, der 

Schadensminderung und der Prävention. Sie schafft Grundlagen, um auf neue Suchtformen wirksam reagie-

ren zu können.15 

 
6 HSLU. (2014). Alkohol und Gewalt im öffentlichen Raum. [online, Zugang 18.10.2018] 
7 Social Insight GmbH. (2013). Gewalt in der Partnerschaft und Alkohol. [online, Zugang 18.10.2018] 
8 Sucht Schweiz. (n.d.). Suchtbelastete Familien. [online, Zugang 18.10.2018] 
9 Ebd.  
10 Ludolph, A. G. (2012). Das adoleszente Gehirn und Suchtentwicklung. SuchtMagazin 5|2012, 11-15. 
11 Eidgenössische Kommission für Alkoholfragen. (2018). Orientierungshilfe zum Alkoholkonsum [online, Zugang 26.09.2019] 
12 Eidgenössische Kommission für Alkoholfragen. (Letzte Änderung 11.07.2018). Medienmitteilung der Eidgenössischen Kommission für  
    Alkoholfragen – Die EKAL passt ihre Empfehlung für einen unproblematischen Alkoholkonsum nach unten an [online, Zugang 18.10.2018] 
13 Adhikari, T. B. (2018). Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of  
    Disease Study 2016. Lancet, 1-21. [online, Zugang 18.10.2018] 
14 Bundesamt für Gesundheit BAG. (2018). Gesetzgebung im Alkoholbereich. [online, Zugang 18.10.2018] 
15 Bundesamt für Gesundheit BAG. (2015). Nationale Strategie Sucht 2017 – 2024. [online, Zugang 18.10.2018] 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/alkohol/soziale-folgen/alkohol-gewalt/alkohol-und-gewalt.pdf.download.pdf/2014_alkohol_und_gewalt_im_oeffentlichen%20Raum_DE.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/alkohol/soziale-folgen/alkohol-gewalt/studie-gewalt-partnerschaft-alkohol.pdf.download.pdf/studie-gewalt-partnerschaft-alkohol-de.pdf
http://www.suchtschweiz.ch/suchtbelastete-familien
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/eidgenoessische-kommission-fuer-alkoholfragen-ekal.html
http://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71567.html
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-alkoholpraevention/alkoholpolitik/gesetzgebung.html
http://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-sucht.html
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2.4. Aktuelle politische Aktivitäten und Vorstösse 

Am 1. Januar 2018 ist das teilrevidierte Alkoholgesetz in Kraft getreten. Es bildet die gesetzliche Grundlage 

für die Integration der Eidgenössischen Alkoholverwaltung (EAV) in die Eidgenössische Zollverwaltung, die 

Privatisierung des EAV-Profitcenters Alcosuisse und die Liberalisierung des Ethanolmarktes. Ursprünglich 

war eine Totalrevision des Alkoholgesetzes vorgesehen. Nach rund vierjähriger Beratung im Parlament 

wurde diese jedoch wegen unüberbrückbarer Differenzen in der Wintersession 2015 abgeschrieben. Die un-

bestrittenen Teile der ursprünglichen Revision sind nun im teilrevidierten Alkoholgesetz berücksichtigt wor-

den. Mangels Dringlichkeit wird vorläufig auf eine zweite Teilrevision verzichtet.16 

 

2.5. Positionen verschiedener Akteure 

Die Diskussionen rund um die Totalrevision des Alkoholgesetzes zeigten die Differenzen der verschiedenen 

Akteure gut auf. Die Fachleute aus der Suchtprävention und Suchthilfe sowie linke Parteien und die Städte 

wünschen sich eine wirksame Alkoholpolitik, welche die negativen Auswirkungen des Alkoholkonsums ver-

ringert (vgl. unten: 3. Position Allianz ‚Gesunde Schweiz‘). Die Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik 

(NAS-CPA) hat zu Suchtprävention und Jugendschutz folgende Grundpositionen formuliert: Erwachsene 

und Jugendliche sollen transparent und ohne Einfluss von wirtschaftlichen Interessen über positive und ne-

gative Wirkungen von psychoaktiven Substanzen sowie den Vor- und Nachteilen deren Konsum informiert 

werden. Lebens- und Konsumkompetenzen sind zu stärken. Synergien zu anderen Arbeitsgebieten wie 

frühe Förderung oder Gewaltprävention sollen genutzt werden. Suchtprävention und Jugendschutz be-

schränken sich weder auf verhaltenspräventive Massnahmen noch auf das Handeln von Fachpersonen, 

sondern nehmen alle Akteurinnen und Akteure, so auch Politik, Wirtschaft, Medien und die Zivilgesellschaft 

in die Pflicht. Gesetzgeberische Massnahmen zur Suchtprävention und zum Jugendschutz sollen nicht nur 

den Handel regulieren, sondern auch die Herstellung der Produkte und deren Bewerbung.17  

Gewerbe, Industrie und bürgerliche Parteien auf der anderen Seite wehren sich gegen weitere gesetzliche 

Bestimmungen bzw. möchten jetzige Bestimmungen weiter liberalisieren, insbesondere Besteuerung, Ver-

kaufszeiten und Werbung. 

 

3. Position Allianz ‚Gesunde Schweiz‘ 

3.1. Allgemein 

Jugend- und Gesundheitsschutz sind bei Alkohol höher zu gewichten als wirtschaftliche Interessen. Dabei ist 

insbesondere die Prävention auszubauen. Die Schweiz gibt im OECD-Ländervergleich weniger Geld für die 

Prävention aus (nur 2.2% der gesamten Ausgaben für das Gesundheitswesen im Vergleich zu 3.1%),18 ob-

wohl Präventionsmassnahmen im Alkoholbereich nachweislich mit einem ROI zwischen 11 und 29 Franken 

wirksam sind.19 Die Verhältnisprävention (Rahmenbedingungen, gesetzliche Bestimmungen und deren Um-

setzung) ist dabei höher zu gewichten als die Verhaltensprävention (Beeinflussung der Einstellung, Motiva-

tion und Verhalten von Einzelpersonen), da erstere deutlich wirksamer ist.20  

 

 
16 EFD. (2018). Teilrevision des Alkoholgesetzes. [online, Zugang, 18.10.2018] 
17 NAS-CPA. (2018). Grundposition „Suchtprävention und Jugendschutz zeitgemäss gestalten“. [online, Zugang, 18.10.2018] 
18 Bundesamt für Gesundheit BAG. (2016). Faktenblatt Nichtübertragbare Krankheiten (NCD). [online, Zugang,18.10.2018] 
19 irene. (2009). Kosten und Nutzen von Präventionsmassnahmen. [online, Zugang, 18.10.2018] 
20 Baum, F., & Fisher, M. (2014). Why behavioural health promotion endures despite its failure to reduce health inequities. Sociology of health   
    & illness, 36(2), 213-225. [online, Zugang, 18.10.2018] 

 

http://www.efd.admin.ch/efd/de/home/themen/zoll/totalrevision-des-alkoholgesetzes.html
https://www.nas-cpa.ch/fileadmin/documents/grundpositionen/Grundposition_NAS_CPA_Pr%C3%A4vention_Jugendschutz_2018_de.pdf
http://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/ncd-strategie/faktenblatt-ncd.pdf
http://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evalber-ncd-sucht/2001-2010/2009-cba-tabak-alkohol-executive-summary.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1467-9566.12112
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3.2. Empfehlungen, Forderungen 

Risikoreiches Trinken und damit verbundene Probleme können mit gesetzgeberischen Massnahmen wirk-

sam bekämpft werden.21 Auf verhältnispräventiver Ebene ergeben sich deshalb folgende Forderungen: 

• Verteuerung von Billigstalkohol 

• Überprüfung Erhebung einer Weinsteuer 

• Einschränkung der Erhältlichkeit mittels konsequenter Durchsetzung der Altersbeschränkung sowie 

durch zeitliche Verkaufseinschränkungen und weniger Verkaufspunkte 

• Einschränkung von Alkoholwerbung und -sponsoring 

• Reduzierung des Verbrauchs an Risikostellen 

• Ausweitung der Testkäufe und angemessene Sanktionierung bei Nichteinhaltung des Verkaufsver-

bots an Jugendliche (Lizenzentzug) 

In Bezug auf verhaltenspräventive Massnahmen empfehlen wir den Kantonen:22 

• Frühförderung und Frühintervention: Früher Beginn von suchtpräventiven Massnahmen 

• In der Familie: Angebot von umfassenden Massnahmen, d.h. kombinierte Eltern-, Kinder- und Fami-

lientrainings  

• In der Schule: Interaktive, auf dem Modell des sozialen Einflusses oder der Lebenskompetenz auf-

bauende Programme durchführen (keine alleinige Informationsvermittlung, keine affektive Erziehung 

oder anderweitige nicht interaktive Massnahmen) 

• Information und Aufklärung der Bevölkerung, insbesondere spezifische Beratungsangebote für 

schwangere Frauen, weil Alkoholkonsum in der Schwangerschaft schädlich ist für das Ungeborene 

(Fötales Alkoholsyndrom, FAS)   

• Medienkampagnen als flankierende Massnahme und nur in Kombination mit anderen Massnahmen 

 

  

 
21 Kuntsche, E., Astudillo, M., & Windlin, B. (2012). Alkohol – Erhältlichkeit, Konsum, Probleme: Ein Modell. SuchtMagazin 6|2012, 19-22.  
22 Hüttemann, M., Schmid, H., & Rösch, C. (2010). Das Paradigma der evidenzbasierten Praxis in der Suchtprävention. SuchtMagazin 1|2010,  
    5-12. 



 
 
 

 

 5/5 

 


